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9. Verordnung: Abtretung einzelner Gesdiäfte durch die Wiener Landesregierung an das Amt der Wiener Landes-
regierung nach S B2 WStV. · 

9. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 30. Jänner 1973, in welcher einige Ge
schäfte dem Amt der Wiener Landesregie-

rung zur Volziehung überlassen werden 

Auf Grund des S 132 Abs. 1 WStV wird die 
Vollziehung nachstehend angeführter Geschäfte 
dem Amt der Wiener Landesregierung zur Voll
ziehung überlassen: 

1. Alle jene Angelegenheiten, welche der Wie
ner Landesregierung als Berufungsbehörde 
oder sachlich in Betracht kommenden Ober
behörde obliegen. 

2. über die Gewährung von Entschädigungen 
wegen politischer Maßregelung im öffent
lichen Dienst an Personen, die nicht unter 
das Beamtenentschädigungsgesetz, BGB!. 
Nr. 181/1952, fallen, nach § 1 Abs. 2 des 
B-VG vom 18. Juli 1952, BGBI. Nr. 182, 
zu entscheiden. 

3. Alle in § 2 Abs. 2 des Wiener Jugendwohl
fahrtsgesetzes, Gesetz vom 17. Juni 1955, 
LGBI. für Wien Nr. 14, unter Z. 1 bis 10 
angeführten Aufgaben zu ·besorgen. 

4. Nachstehend angeführte Fälle des Wiener 
Pflichtschulorganisationsgesetzes, Gesetz vom 
12. Juli 1963, LGBI. für Wien Nr. 17, in 
der Fassung der Gesetze vom 22. April 1966, 
LGBl. für Wien Nr. 15, und vom 24. Ok
tober 1969, LGBl. für Wien Nr. 36, zu 
erledigen: 
a) § 5 A•bs. 2: Bewilligung der Errichtung 

einer öffentlichen Volksschule und von 
Expositurklassen einer öffentlichen Volks
schule. 

b) § 6 Abs. 4: Bewilligung zur Durchführung 
von Schulversuchen an Volksschulen. 

c) § 7 Ahs. 3: Entscheidung über die Orga
nisatiomform der Volksschulen. 

d) § 10 Abs. 2: Bewilligung der Errichtung 
einer öffentlichen Hauptschule und von 
Expositurklassen einer öffentlichen 
Hauptschule. 

e) § 11 Abs. 2: Bewilligung zur Durchführu.ng 
von Schulversuchen an Hauptschulen. 
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f) § 12 Abs. 1: Entscheidung über die 
Organisationsform der Hauptschuien. 

g) § 12 Abs. 2: Festlegung der für Knaben 
und Mädchen gemeinsamen Führung von 
Hauptschulen oder Hauptsdiulklassen. 

h) § 15 Abs. 2: Bewilligung der Errichtung 
einer öffentlichen Sonderschule und von 
Expositurklassen einer öffentlichen Son
derschule. 

i) § 17 Ahs. 5: Entscheidung über den Auf
hau und die Organisationsformen der 
Sonderschulen sowie iiber die Durch
führung von therapeutischen und funk
tionellen Obungen an Sonderschulen. 

j) § 20 Abs. 2: Bewilligung der Errichtung 
öffentlicher polytedinischer Lehrgänge 
und von Expositurk.lassen öffentlicher 
polytechnisch:er Lehrgänge~ 

k) § 21' Abs. 3: Bewilligung zur Durch
führung von Schulversudien an poly
technisdien Lehrgängen. 

1) S 22 Abs. 3: Entscheidung über die Orga
nisationsform der polytechnischen Lehr
gänge. 

m) § 25 Abs. 4: Bewilligung der Errichtung 
einer öffentlichen gewerblichen oder kauf
männischen Berufsschule und von 
Expositurklassen dieser Schulen. 

n) § 26 Abs. 2: Bewilligung zur Durch
führung von Schulversuchen an Berufs
schulen. 

o) § 27 Ahs. 4: Entscheidung -über die 
Organisationsform der Berufsschulen. 

p) § 30 Abs. 1 und 2: Bewilligung der 
Teilung einer öff entlich.en Volks-, Haupt
oder Sonderschule, einer Schule für den 
polytedinischen Lehrgang oder einer 
öffentlichen gewerblichen oder kauf
männischen Berufsschule. 

q) § 31 Abs. 2: Bewilligung d.er Auflassung 
einer öffentlichen Pflichtschule oder von 
Expositurklassen. 

r) § 34 Abs. 1: Bewilligung der Einrichtung 
von Lehrkursen für die der Schulpflicht 
entwachsenen Jugend. 

s) § 36 Abs. 1: Bewilligung des Bauplanes 
der Herstellung sowie jeder baulichen 
Umgestaltung eines Gebäudes oder son-
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